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Karte 3: 
Maßnahmen
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Legende
Maßnahmen vorrangig für die Lebensraumtypen nach Anhang l der FFH-Richtlinie

M01, Erhaltung/Wiederherstellung strukturreicher Flachwasserzonen, Freistellung in mehrjähr. Abständen
M02, Entfernung/Auflichtung Gehölzaufwuchs dringend erforderlich
M03, Gewässerhaushalt wiederherstellen
M04, Erhaltung besonnter Fließgewässerabschnitte im Komplex mit lichten Auwaldbereichen
M05, Erhaltung Gewässerdynamik und -morphologie
M06, Sporadische, späte Pflegemahd auf Randstrukturen im 3 - 5jährigem Turnus, bei größeren Flächen
          abschnittsweise wechselnd, in besiedelten Gebieten (ebenfalls für Dunklen Ameisenbläuling, Z4)
M08, Bewirtschaftungsintensität überprüfen, LRT-typische Artenvielfalt verbessern
M09, Entfernung Gehölzaufwuchs, Erhaltung bzw. Wiederherstellung offener Verlandungsbereiche
M10, Vergrößerung der Verlandungszone, extensive Teichbewirtschaftung
M11, Gewässerhaushalt erhalten, extensive Teichbewirtschaftung
M12, Eigendynamische Auwaldentwicklung zulassen, Fortführung der Neophytenbekämpfung
M100 / M122, Fortführung der bisherigen, möglichst naturnahen Bewirtschaftung/Einrichtung einer
                       extensiven Pufferzone zwischen Auwald und angrenzendem Grünland,
F1                   Gewässerstrukturverbesserungen für die Ausbildung geeigneter Jungfischhabitate
Z1                   Erhaltung Lebensraum Biber

Maßnahme für LRT 6510 und Teilmaßnahme von V4, V5, V6, Z2
M07, Bestandserhaltende Nutzung beibehalten, lebensraumtypisches Artinventar erhalten, ggf. verbessern

Maßnahmen vorrangig für die Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie
!( F2, Herstellung der biologischen Durchgängigkeit

!( F3, Sicherung Restwassermenge, Verzicht auf Schwall- u. Sunkbetrieb, Optimierung bestehender Anlagen

!( F4, Erhöhung der Restwassermenge
Z2, Mahdpause in randlichen Streifen während Blüte Gr.Wiesenknopf
Z3, Anpassung Mahd/Beweidung an Artenschutz, Mahdpause während Blüte Gr.Wiesenknopf
Z5, Erstpflege Entbuschung, Schilfmahd; Mahd in mehrj. Abstand

Z7, Erhaltung Gewässerstruktur u. -dynamik; Erhaltung ext. Uferstreifen
Z8, Erhaltung/Verbesserung Gewässerstruktur; Wiederherstellung ext. genutzter Uferrandstreifen
Z9, Teilentlandung u. -entschlammung, z.T. Entfernung Ufergehölze (innerh. 5 bzw. 10 Jahre, siehe Karte)

Maßnahmen vorrangig für die Vogelarten der VS-Richtlinie
V1/2, Erhaltung Strukturvielfalt, Gewässerdynamik, Uferrandstreifen in typ. Breite; in Still- und Fließgewässern
V3, Erhaltung Strukturmosaik, Folgenutzung unter Beachtung naturschutzfachl. Belange
V4, Erhaltung, Wiederherstellung, z.T. Neuanlage von Mulden u. Kleingewässern; Erhaltung Störungsfreiheit
V5, Erhaltung bzw. Wiederherstellung von lichten Säumen und in diesen Gehölze in mehrj. Abstand entfernen
V4/5: Erhaltung, Wiederherstellung, z.T. Neuanlage v. Mulden u. Kleingewässern; Erhaltung Störungsfreiheit;
          Erhaltung bzw. Wiederherstellung v. lichten Säumen u. in diesen Gehölze in mehrj. Abstand entfernen
V6, Erhaltung von einzelnen Gehölzen in der Flur
V4/6: Erhaltung, Wiederherstellung, z.T. Neuanlage von Mulden u. Kleingewässern;
          Erhaltung Störungsfreiheit; Erhaltung von einzelnen Gehölzen in der Flur
V7, Erhaltung von Staudenfluren, Röhricht, Feuchtgebüsche, strukturreiche Ufer;
      Herbstmahd in mehrjähr. Abstand
V8, Erhaltung / Entwicklung naturnaher Wälder, Totholz- u. Biotopbaumanteil erhalten, Horstbäume schonen
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  Z6, Föritz: Renaturierungsprojekt initiieren, Bau und regelmäßige Leerung von Sedimentfängenohne
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